
  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.04.2024 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.03.2024: 

 
zu 9.1 Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Erstellung 

einer Satzung über die Erhebung einer Verpackungssteuer auf 
Einwegverpackungen 
Vorlage: VII/2023/05783 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadt Halle (Saale) erstellt eine Satzung über die Erhebung einer Verpackungssteuer auf 
„to go“ Einwegverpackungen, -geschirr und -besteck.  
Die Satzung soll Steuereinnahmen generieren und gleichzeitig den im öffentlichen Raum 
anfallenden Verpackungsmüll reduzieren. 
Die zu erstellende Satzung soll sich an der Verpackungssteuersatzung der Gemeinde 
Tübingen orientieren.  

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.04.2024 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.03.2024: 

 
zu 9.2 Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur 

Erarbeitung eines Konzeptes zur kurz-und mittelfristigen Absenkung 
der Gewinnausschüttungen der Gesellschaften GWG mbH und HWG 
mbH 
Vorlage: VII/2024/06693 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  verwiesen 
 

durch GOA der Fraktion MitBürger 
in den 

Unterausschuss Haushaltskonsolidierung 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Oberbürgermeister, in seiner Funktion als Gesellschaftervertreter, vertreten durch den 
Bürgermeister, wird beauftragt, mit den Gesellschaften GWG mbH und HWG mbH, vertreten 
durch die Geschäftsführerinnen, in Abstimmung mit den Aufsichtsräten ein Konzept zur kurz- 
und mittelfristigen Absenkung der Gewinnausschüttungen der beiden Gesellschaften auf ein 
Niveau von Null zu erarbeiten und dieses bis spätestens Mai 2024 dem Stadtrat zur 
Behandlung vorzulegen. Nach Beschluss durch den Stadtrat ist das Konzept in die 
Haushaltsplanungen ab 2025 ff. einzuarbeiten. 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.04.2024 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.03.2024: 

 
zu 9.2.1 Änderungsantrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum Antrag 

der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Erarbeitung 
eines Konzeptes zur kurz-und mittelfristigen Absenkung der 
Gewinnausschüttungen der Gesellschaften GWG mbH und HWG mbH 
Vorlage: VII/2024/07016 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  verwiesen 
 

durch GOA der Fraktion MitBürger 
in den 

Unterausschuss Haushaltskonsolidierung 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Oberbürgermeister, in seiner Funktion als Gesellschaftervertreter, vertreten durch 
den Bürgermeister, wird beauftragt, mit den Gesellschaften GWG mbH und HWG 
mbH, vertreten durch die Geschäftsführerinnen, in Abstimmung mit den 
Aufsichtsräten ein Konzept zur kurz- und mittelfristigen Absenkung der 
Gewinnausschüttungen der beiden Gesellschaften auf ein Niveau von Null zu 
erarbeiten und dieses bis spätestens Mai 2024 dem Stadtrat zur Behandlung 
vorzulegen.  

2. Dieses Konzept hat auch Aussagen zu treffen, wie und in welcher Weise 
sozialer Wohnraum im Bestand sichergestellt und langfristig sowie nachhaltig 
stadtweit erhöht werden kann. 

3. Nach Beschluss durch den Stadtrat ist das Konzept in die Haushaltsplanungen ab 
2025 ff. einzuarbeiten. 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.04.2024 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.03.2024: 

 
zu 9.2.2 Änderungsantrag der AfD-Stadtratsfraktion zum Antrag der Fraktion 

DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Erarbeitung eines Konzeptes 
zur kurz-und mittelfristigen Absenkung der Gewinnausschüttungen 
der Gesellschaften GWG mbH und HWG mbH VII/2024/0669 
Vorlage: VII/2024/07019 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  verwiesen 
 

durch GOA der Fraktion MitBürger 
in den 

Unterausschuss Haushaltskonsolidierung 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Oberbürgermeister, in seiner Funktion als Gesellschaftervertreter, vertreten durch den 
Bürgermeister, wird beauftragt, mit den Gesellschaften GWG mbH und HWG mbH, vertreten 
durch die Geschäftsführerinnen, in Abstimmung mit den Aufsichtsräten und unter 
Beteiligung einer zu gründenden Arbeitsgruppe aus allen Fraktionen ein Konzept zur 
kurz- und mittelfristigen Absenkung der Gewinnausschüttungen der beiden Gesellschaften 
auf ein Niveau von Null des von den Gesellschaften Leistbaren, unter Berücksichtigung 
der städtischen Zwänge im Zuge der Haushaltskonsolidierung, zu erarbeiten und dieses 
bis spätestens Mai 2024 dem Stadtrat zur Behandlung vorzulegen. Nach Beschluss durch 
den Stadtrat ist das Konzept in die Haushaltsplanungen ab 2025 ff. einzuarbeiten. 

 

 

 
F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
Stadt Halle (Saale)         24.04.2024 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.03.2024: 

 
zu 9.2.3 Änderungsantrag der Stadträtin Dr. Inés Brock-Harder (Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) zum Antrag der Fraktion DIE LINKE im 
Stadtrat Halle (Saale) zur Erarbeitung eines Konzeptes zur kurz-und 
mittelfristigen Absenkung der Gewinnausschüttungen der 
Gesellschaften GWG mbH und HWG mbH (VII/2024/06693) 
Vorlage: VII/2024/07020 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  verwiesen 
 

durch GOA der Fraktion MitBürger 
in den 

Unterausschuss Haushaltskonsolidierung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Beschlussvorschlag wird geändert und erhält folgende Fassung: 
  
Der Oberbürgermeister, in seiner Funktion als Gesellschaftervertreter, vertreten durch den 
Bürgermeister, wird beauftragt, mit den Gesellschaften GWG mbH und HWG mbH, vertreten 
durch die Geschäftsführerinnen, in Abstimmung mit den Aufsichtsräten ein Konzept zur kurz- 
und mittelfristigen Absenkung der Gewinnausschüttungen der beiden Gesellschaften auf ein 
Niveau von Null zu erarbeiten und dieses bis spätestens Mai Juni 2024 dem Stadtrat zur 
Behandlung vorzulegen. Innerhalb dieses Konzeptes wird die Höhe der Absenkung der 
Gewinnausschüttungen an nachprüfbare Kenngrößen geknüpft, die den Stand der 
Erfüllung kommunaler Ziele zur Verbesserung der sozialen Lage in der Stadt Halle 
wiedergeben, zum Beispiel die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Familien 
mit mehreren Kindern oder die Anpassung von Gebäuden an die Erfordernisse des 
Klimaschutzes. Nach Beschluss durch den Stadtrat ist das Konzept in die 
Haushaltsplanungen ab 2025 ff. einzuarbeiten. 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.04.2024 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.03.2024: 

 
zu 9.2.4 Änderungsantrag des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU-

Fraktion) zum Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) 
zur Erarbeitung eines Konzeptes zur kurz-und mittelfristigen 
Absenkung der Gewinnausschüttungen der Gesellschaften GWG 
mbH und HWG mbH 
Vorlage: VII/2024/07023 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  verwiesen 
 

durch GOA der Fraktion MitBürger 
in den 

Unterausschuss Haushaltskonsolidierung 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Oberbürgermeister, in seiner Funktion als Gesellschaftervertreter, vertreten durch den 
Bürgermeister, wird beauftragt, mit den Gesellschaften GWG mbH und HWG mbH, vertreten 
durch die Geschäftsführerinnen, in Abstimmung mit den Aufsichtsräten ein Konzept zur kurz- 
und mittelfristigen Absenkung der Gewinnausschüttungen der beiden Gesellschaften auf ein 
Niveau von Null zu erarbeiten und dieses bis spätestens Mai 2024 dem Stadtrat zur 
Behandlung vorzulegen. Nach Beschluss durch den Stadtrat ist das Konzept in die 
Haushaltsplanungen ab 2025 ff. einzuarbeiten. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.04.2024 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.03.2024: 

 
zu 9.3 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Erweiterung des 

Angebotes Mutter/Vater Kind-Wohnen nach § 19 SGB VIII in Halle 
Vorlage: VII/2023/06462 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
37 Ja / 0 Nein / 3 Enthaltungen 

 
 

 

Beschluss: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob das Angebot Gemeinsamer Wohnformen 
für Mütter/Väter und Kinder in Halle durch das Familientrainingswohnen sinnvoll und 
angemessen erweitert werden kann. Dieses sollte unabhängig von bestehenden 
Mutter/Vater/Kind-Einrichtungen nach § 19 SGB VIII betrachtet werden.  

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.04.2024 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.03.2024: 

 
zu 9.4 Antrag der AfD-Stadtratsfraktion zur Neubesetzung des 

Jugendhilfeausschusses gemäß § 47 Abs. 4 KVG LSA 
Vorlage: VII/2024/06715 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  zurückgezogen 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Gemäß § 47 Abs. 4 muss ein Ausschuss neu besetzt werden, wenn seine 
Zusammensetzung nicht mehr dem Verhältnis der Stärke der Fraktionen der Vertretung 
entspricht. 
 
Im Zusammenhang mit der Auflösung der FDP Fraktion ergeben sich auf Grundlage der 

Berechnungen nach dem hier anzuwendenden „Hare-Niemeyer-Verfahren“ geänderte 

Zugriffsrechte bei der Besetzung des Jugendhilfeausschusses der Stadt Halle (Saale). 
 
Die AfD-Stadtratsfraktion beantragt deshalb formell die Neubesetzung des 
Jugendhilfeausschusses gemäß § 47 Abs. 4 KVG LSA, da die derzeitige Zusammensetzung 
nicht mehr dem Verhältnis der Stärke der Fraktionen der Vertretung entspricht. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.04.2024 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.03.2024: 

 
zu 9.5 Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER und der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Änderung des 
Stadtratsbeschlusses vom 29.05.2019 Verzicht auf 
Variantenbeschluss Fluthilfemaßnahme Nr. 198 Uferbefestigung der 
Saale VI/2019/04959 und Bau 
Vorlage: VII/2021/03462 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt, dass bei der weiteren Umsetzung des Baubeschlusses zur 
Fluthilfemaßnahme Nr. 198 Uferbefestigung der Saale VI/2019/0495 die vorgesehenen 
Steinschüttungen außerhalb von FFH-Gebieten punktuell nur insoweit fortgesetzt werden, 
als sich aus der Beseitigung von Hochwasserschäden zwingende 
Verkehrssicherungspflichten ergeben oder dies für die Sicherung von Bauwerken 
unumgänglich ist. Der Stadtrat ist zeitnah zu informieren. Dabei ist die Notwendigkeit der 
Steinschüttungen nachzuweisen und die dazugehörigen Planungen vorzulegen. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.04.2024 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.03.2024: 

 
zu 9.6 Antrag der Fraktion MitBürger zur Erarbeitung von Leitlinien für die 

informelle Bürgerbeteiligung 
Vorlage: VII/2023/06596 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, eine Analyse und Evaluation der informellen 

Bürgerbeteiligung der Jahre 2014 bis 2023 durchzuführen und die Ergebnisse dem 

Stadtrat bis Ende 2024 als Informationsvorlage vorzulegen. 

2. Darauf aufbauend wird die Stadtverwaltung beauftragt, Leitlinien für die informelle 

Bürgerbeteiligung zu erarbeiten und dem Stadtrat bis Mitte 2025 zur 

Beschlussfassung vorzulegen.  

3. Der Stadtrat regt an, die Zielgruppe sowohl in der Analyse- und Evaluationsphase als 

auch bei der Erarbeitung der Leitlinien von Beginn an eng einzubinden. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.04.2024 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.03.2024: 

 
zu 9.6.1 Änderungsantrag des Oberbürgermeisters zum Antrag der Fraktion 

MitBürger zur Erarbeitung von Leitlinien für die informelle 
Bürgerbeteiligung (VII/2023/06596) 
Vorlage: VII/2023/06644 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Stadtverwaltung Der Engagementbeirat wird beauftragt, eine Analyse und 

Evaluation der informellen BürgerEinwohnerbeteiligung der Jahre 2014 bis 2023 

durchzuführen und die Ergebnisse dem Stadtrat bis Ende 2024 als 

Informationsvorlage vorzulegen. 

2. Der Engagementbeirat wird beauftragt, bis Mitte 2025 auf Basis der Ergebnisse 

und unter Einbindung der Zielgruppen Darauf aufbauend wird die Stadtverwaltung 

beauftragt, Vorschläge für Leitlinien für die informelle BürgerEinwohnerbeteiligung zu 

erarbeiten. 

3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, und dem Stadtrat die Leitlinien zur 

Beschlussfassung vorzulegen vorgelegt.  

4. Der Stadtrat regt an, die Zielgruppe sowohl in der Analyse- und Evaluationsphase als 

auch bei der Erarbeitung der Leitlinien von Beginn an eng einzubinden. 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.04.2024 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27.03.2024: 

 
zu 9.7 Antrag der Fraktion MitBürger zur Aufstellung einer 

Gestaltungssatzung für den Bereich der Altstadt 
Vorlage: VII/2023/06465 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, dem Stadtrat bis spätestens März 2024 eine 
Beschlussvorlage zur Aufstellung einer Gestaltungssatzung für die Altstadt der Stadt 
Halle (Saale) vorzulegen. 

2. Der konkrete räumliche Geltungsbereich der Gestaltungssatzung wird im Rahmen 
des Aufstellungsbeschlusses definiert. 

3. Der Stadtrat regt an, betroffene Akteure sowie den Gestaltungsbeirat der Stadt Halle 
(Saale) bei der Erarbeitung der Satzung einzubinden sowie einen Leitfaden zu 
entwickeln, welcher als Arbeitshilfe zur Anwendung der Satzung dienen kann. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
Protokollführer 
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